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Grundlagen

Straßenverkehrsordnung (StVO) § 45 Abs. 3 Straßenverkehrsbehörden entscheiden über das

Aufstellen von Verkehrszeichen u. Einrichtungen 

Gem. VwV-StVO zu § 45 zu Abs. 3
IV. Überprüfung der Verkehrszeichen und 

Verkehrseinrichtungen

1. Durch die Straßenverkehrsbehörde bei jeder

Gelegenheit.

2. Umfassende Verkehrsschau alle zwei Jahre.

-> 2 x jährlich im Amtsgebiet

Beteiligung Amts- Stadt- und / oder Gemeindeverwaltung
(örtliche Ordnungs-/ Straßenverkehrsbehörde / Straßenbaulastträger) 

Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr als Straßenbaulastträger

Polizeidirektion Neumünster

Straßenverkehrsbehörde des Kreises

Bgm. der Gemeinde

Protokoll durch die Straßenverkehrsbehörde

Verteilung an BGM durch die Ämter
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Vorbereitung

Eingang Anregung / Antrag bei der 

Straßenverkehrsbehörde

2 Wochen vor der Verkehrsschau durch das Amt

1 Woche vor der Verkehrsschau

Ablaufplan vor Ort durch das Amt 

Vorprüfung der Themen durch das Amt

Filtern bereits besprochener Themen

Vervollständigung des Ablaufplanes durch StrVB,

z. B. durch Bürgeranregungen

Versand an die Verkehrskommission 

Einladung der Bürgermeister durch das Amt

Verkehrsschau nicht öffentlich
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Ablauf

• Treffen der Teilnehmenden im Amt zur Vorbesprechung 

• Besprechung der Tagesordnungspunkte

• anschließende Ortstermine, wenn notwendig

• werden in den Protokollen mitgeteilt und begründet

• Anordnungen erfolgen gesondert

Entscheidungen
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Allgemeines

Neue Termine

per E-Mail im Nachgang:

Termine, Konzept Durchführung von Verkehrsschauen, Antrag
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Der Landrat

Radwegebenutzungspflicht

Folgende Verkehrszeichen kennzeichnen eine Benutzungspflicht!

VZ 240 VZ 241 VZ 237
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Der Landrat

Aufhebung der

Radwegebenutzungspflicht

Grundsatzregelung des § 2 Abs. 4 Straßenverkehrsordnung (StVO)

► mit Fahrrädern ist am rechten Fahrbahnrand zu fahren. 

► Eine Pflicht Radwege in der jeweiligen Fahrtrichtung zu benutzen, besteht 

nur, wenn dies durch Zeichen 237, 240 oder 241 angeordnet ist.

Fazit: Radfahrende gehören auf die Straße!!!!
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Der Landrat

Aufhebung der

Radwegebenutzungspflicht

➢ Seit 1998 (!) dürfen innerorts benutzungspflichtige Radwege nur noch

angeordnet werden, wenn es die Verkehrssicherheit oder der

Verkehrsablauf erfordert und ausreichende Flächen für den

Fußgängerverkehr zur Verfügung stehen.

➢ Das Bundesverwaltungsgericht hat dies mit einem / in einem Urteil aus dem Jahre 2010

bestätigt bzw. die generelle Radwegebenutzungspflicht damit aufgehoben .

➢ Ansonsten jedoch soll es innerorts keine benutzungspflichtigen Radwege

mehr geben. Diese Regelung wurde in den vergangenen Jahren

sukzessive umgesetzt.

➢ Nur an wenigen Stellen verbleibt eine Benutzungspflicht innerorts. Beispiele

hierfür sind die B 203 in Büdelsdorf oder die B 76 in Fleckeby. Hier lassen

die Verkehrsmengen eine Aufhebung nicht zu.
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Der Landrat

Aufhebung der

Radwegebenutzungspflicht

➢ Dabei wird der Radfahrende überwiegend nicht auf die Straße

„gezwungen“, sondern es wird ihm mit der Beschilderung die Wahl eröffnet,

den Gehweg oder alternativ die Straße zu benutzen.

➢ Außerorts sieht der Gesetzgeber grundsätzlich eine Benutzungspflicht vor.
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Der Landrat

Aufhebung der

Radwegebenutzungspflicht

Flächendeckende Umsetzung für

den Kreis RD-ECK wird in Kürze

erreicht werden.
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Vielen Dank.


